
Unbefristeter Arbeitsvertrag aber keine Stunden?
Erklärt mir das bitte jemand? (Seiteneinstieg
Sachsen)
Beitrag von „Veronica Mars“ vom 29. Januar 2018 22:19

Zitat von Jaquot

Letzte Frage:

VBL: ich habe gehört dass ich nach 30 Tagen widersprechen muss, falls ich nicht
einzahlen möchte. Angenommen ich arbeite 2 Jahre als Lehrer, dann hätte ich nichts
davon, denn erst ab 5 Jahren hat man Ansprüche, richtig? Wie ist es aber, wenn ich
schon 1 Jahr an der Uni als Wiss. MA gearbeitet habe, dann 2 Jahre als Lehrer und
danach, sagen wir, 2 Jahre als Junior-Prof. Wären dann ja auch 5 Jahre ÖD. Kann man
das zusammenlegen und dann auch Ansprüche gelten lassen? Natürlich habe ich vor
länger zu arbeiten, aber es ist eine generelle Frage um das Ding zu kapieren. Merci!

Ich wüsste nicht, dass man der VBL widersprechen könnte. (Höchstens bei Befristungen nach
wissZeitG). Ansonsten werden alle deine Zeiten im ÖD zusammen genommen und wenn mehr
als 5 Jahre rauskommt bekommst du die Zusatzrente. Solltest du verbeamtet werden bevor die
5 Jahre voll sind kannst du dir deine Beiträge meines Wissens nach auszahlen lassen.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/45309-unbefristeter-arbeitsvertrag-aber-keine-stunden-erkl%C3%A4rt-mir-das-
bitte-jemand-sei/?postID=426301#post426301

https://www.lehrerforen.de/thread/45309-unbefristeter-arbeitsvertrag-aber-keine-stunden-erkl%C3%A4rt-mir-das-bitte-jemand-sei/?postID=426295#post426295
https://www.lehrerforen.de/thread/45309-unbefristeter-arbeitsvertrag-aber-keine-stunden-erkl%C3%A4rt-mir-das-bitte-jemand-sei/?postID=426301#post426301
https://www.lehrerforen.de/thread/45309-unbefristeter-arbeitsvertrag-aber-keine-stunden-erkl%C3%A4rt-mir-das-bitte-jemand-sei/?postID=426301#post426301

